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An das
Bundesministerium für Unterricht,
Kunst und Kultur
Minoritenplatz 5
1014 Wien 

E-Mail: begutachtung@bmukk.gv.at
begutachtungsverfahren@parlament.gv.at 

Sachbearbeiterin:
  Dr. Christiane Peter 

Telefon - DW: 05574 4960 610
Fax: 05574 4960 408 

e-mail: office.lsr@lsr-vbg.gv.at

Begutachtung - Entwurf eines Bundesgesetzes mit dem das Landeslehrer-
Dienstrechtsgesetz geändert wird; Einleitung des Begutachtungs- und 
Konsultationsverfahrens; – Stellungahme 
GZ: BMUKK-13.462/0006-III/1/2013

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Landesschulrat für Vorarlberg nimmt gemäß § 7 Abs. 3 Bundesschulaufsichtsgesetz, 

BGBl. Nr. 240/1962 idgF wie folgt Stellung:

Der vorliegende Gesetzesentwurf wird grundsätzlich positiv bewertet.

Zu Z. 1 (§ 27 Abs. 2 LDG)

Der Wegfall der Beschränkungen und Obergrenzen hinsichtlich der zusätzlichen Leitung 

einer oder mehrerer weiterer allgemein bildender Pflichtschulen wird begrüßt. 

Im Hinblick auf den gestiegenen Verwaltungsaufwand wird zusätzlich vorgeschlagen, die 

Supplierverpflichtung der Schulleiter/innen bereits ab der Führung einer oder mehrerer 

Schule/n zu verringern.
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Zu Z. 3 (Anlage  Artikel I Abs. 15) 

Die geplante Regelung, als Ernennungserfordernis für Schulleiter/innen ein einschlägiges 

Lehramt für eine der gemeinsam geführten Schulen vorzusehen, wird  prinzipiell begrüßt.

Zur flexibleren Gestaltung von Leitungsfunktionen an Pflichtschulen wird darüber hinaus 

vorgeschlagen, bei Schulleiter/innen an allgemein bildenden Pflichtschulen auf das 

schulartenspezifische Lehramt generell zu verzichten und dieses Erfordernis durch die 

Absolvierung wahlweise eines der Lehrämter für eine allgemein bildende Pflichtschule als 

erfüllt zu betrachten.

Mit freundlichen Grüßen

Für die Amtsführende Präsidentin

HR Mag. Dr. Evelyn Marte-Stefani
Landesschulratsdirektorin

Elektronisch gefertigt
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